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RS OGH 1986/7/10 6Ob12/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.07.1986

Norm

DSG §3 Z2

Rechtssatz

Im Datenverkehr wird der vornehmliche Benützungszweck der Datenspeicherung darüber entscheiden, welche

Angaben in erster Linie identi7zierende Bedeutung beizumessen ist. Werden Daten vor allem im Warenversand

benützt, kommt der Anschrift eine besondere Kennzeichnungsaussage zu.

Entscheidungstexte

6 Ob 12/85

Entscheidungstext OGH 10.07.1986 6 Ob 12/85
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